
Gemeinde Hirschfeld
Bürgermeister

ORTSÜBLICHE   B E K A N N T G A B E

Zur 32. Gemeinderatssitzung des Gemeinderates der Gemeinde Hirschfeld am 18.04.2017 
in der Gaststätte „Bärenschenke" im Tierpark Hirschfeld wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss  Nr.
09/2017

Der Gemeinderat und der Bürgermeister der Gemeinde Hirschfeld beschließen auf
der heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) die Satzung über die Festsetzung der Hebe-
sätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Hirschfeld - Hebesatzsat-
zung - Vom: 18.04.2017 ab 1. Januar 2017

Beschluss  Nr.
10/2017

Der Gemeinderat und der Bürgermeister der Gemeinde Hirschfeld beschließen auf
der heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) die Geldspenden mit dem Gesamtbetrag i. H.
von 2.115,00 EUR gemäß § 73 Abs. 5 S. 3 SächsGemO entsprechend der Anlage an-
zunehmen.

Beschluss  Nr.
11/2017

Der Gemeinderat und der Bürgermeister der Gemeinde Hirschfeld beschließen auf
der heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) folgenden Sachverhalt:
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Hirschfeld im Gemeinschaftsaus-
schuss werden beauftragt,  dem Erlass der vorliegenden Wasserwehrsatzung der
Gemeinden Crinitzberg, Hartmannsdorf und Hirschfeld vom ... im Gemeinschafts-
ausschuss zuzustimmen.

Beschluss  Nr.
12/2017

Der Gemeinderat und der Bürgermeister der Gemeinde Hirschfeld beschließen auf
der heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) folgenden Sachverhalt:
Gegen den Vorentwurf  des  Flächennutzungsplanes  der  Gemeinde  Lichtentanne
werden seitens der Gemeinde Hirschfeld keinerlei Einwände erhoben. 
Das Bauamt der Stadt Kirchberg wird beauftragt, eine entsprechende Stellungnah-
me abzugeben.

Beschluss  Nr.
13/2017

Der Gemeinderat und der Bürgermeister der Gemeinde Hirschfeld beschließen auf
der heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) die Auftragsvergabe zur Schadenbeseitigung
der Mängel am Fußboden im vermieteten Teil der Grundschule Hirschfeld an die Fa.
Hergl Farben und Tapetenhaus Kirchberg zum Angebotspreis von 3.904,15 EUR als
wirtschaftlichster Bieter. 
Die Maßnahme ist als außerplanmäßige Aufwendung in den noch zu erstellenden
Haushaltsplan 2017 einzustellen. Die Finanzierung erfolgt aus der Liquiditätsrückla-
ge.

gez.
R. Pampel
Bürgermeister
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